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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
während der deutsche Gesetzgeber das Urlaubsrecht in den letzten Jahren nicht verändert hat, ist es 

durch einige Entscheidungen von Bundesarbeitsgericht (BAG) und Gerichtshof der Europäischen Union 

(EuGH) zu wesentlichen Änderungen gekommen.  

Wir nehmen im Rahmen unseres nächsten Seminars zunächst die daraus resultierenden neuen Hin-

weispflichten des Arbeitgebers zum Verfall von Urlaub in den Fokus und geben Handlungsempfehlun-

gen. Weiteres zentrales Thema ist die Umrechnung des Urlaubsanspruchs bei unterjähriger Reduzie-

rung/Aufstockung der Arbeitstage sowie die Ermittlung des korrekten Urlaubsentgelts nach einem sol-

chen Wechsel. Kann zu viel gewährter Urlaub „zurückverlangt“ werden?  

Außerdem soll es um die Möglichkeit der Kürzung des Urlaubsanspruchs z.B. während einer Elternzeit 

gehen. Der Arbeitgeber, der nicht rechtzeitig die notwendigen Erklärungen abgibt, riskiert große finan-

zielle Nachteile. 

Wir laden Sie hiermit zu unserem nächsten Praktikerseminar ein:  

 

 
 

 
 

Die Veranstaltung findet statt am: 
 
 

Termin:   Mittwoch, 23. Oktober 2019, 9:30 bis 12:00 Uhr 
 

Ort:   AOK Bremervörde, Neue Straße 45 - 46, 27432 Bremervörde 
 

Referenten:   Rechtsanwalt Thomas Falk sowie Rechtsanwältin Anna Fischer,  
   Syndici beim Arbeitgeberverband Stade Elbe-Weser-Dreieck e. V. 
 

Seminarumlage:   32,00 € (einschl. belegten Brötchen, Getränken u. Seminarunterlagen) 
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Themenübersicht:  

 Hinweispflichten des Arbeitgebers zum Urlaubsverfall - Handlungsempfehlungen  

 Umrechnung des Urlaubs bei Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit  

 Verfall von Urlaubsansprüchen bei lang andauernder Erkrankung  

 Urlaubsanspruch bei Mutterschutz und Elternzeit  

 Jahresübergreifender Urlaub  

 Vererbbarkeit von Urlaubsabgeltungsansprüchen   

 Anwendbarkeit von Ausschlussfristen  

 
Ihre Anmeldung wollen Sie bitte mit beigefügtem Antwortbogen an uns richten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Arbeitgeberverband Stade 
Elbe-Weser-Dreieck e.V. 
 
 
 
v. Gizycki 
Geschäftsführer 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
Zurück an 

Arbeitgeberverband Stade 
Elbe-Weser-Dreieck e. V. 
Postfach 30 31 
21670 Stade 
 
 
 
Fax-Nr. (04141) 41 01-20 
 

 
 

 
A N M E L D U N G 

 

An dem Praktikerseminar „Urlaubsrecht im Umbruch“ am 23. Oktober 2019 um 9:30Uhr in Bre-
mervörde nehme/n ich/wir teil: 
 

 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Die Seminarumlage in Höhe von 32,00 €/Person    
überweise ich auf folgendes Konto:  
Volksbank Stade-Cuxhaven eG 
IBAN: DE07 2419 1015 1000 1409 00 
 
  
Ich bitte darum, nach der Veranstaltung ein Zertifikat über     
die Teilnahme zu erhalten.  
 

 

 

______________________________                              _____________________________ 

Ort, Datum                              Stempel, Unterschrift 

 

 
 
 
Datenschutzhinweis: Im Rahmen der Mitgliedschaft des Unternehmens im Arbeitgeberverband Stade Elbe-Weser-Dreieck e. V. 
speichern wir Ihre Anmeldedaten (Unternehmen, Namen, ggf. E-Mail-Adresse) für die Seminarverwaltung und -abwicklung. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Löschung der Daten erfolgt, sobald diese für die oben genannten Zwecke nicht 
mehr benötigt werden. Zuvor können Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen, die Löschung der Anmeldedaten zu verlangen, 
soweit nicht gesetzliche Dokumentationspflichten entgegenstehen. Zur Ausübung des Rechts genügt eine formlose Mitteilung an 
info@agv-stade.de.    
 

Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass im vorderen 
Bereich der AOK das Parken nur mit 
Vorlage einer Parkscheibe möglich ist. 
Im hinteren Bereich gibt es nur eine 
begrenzte Anzahl an Parkplätzen. Wei-
tere Parkmöglichkeiten finden Sie beim 
EDEKA Böttjer, Neue Straße 36 – 38, 
27432 Bremervörde.  
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